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KORRIGENDUM ZUM ÜBERMITTLUNGSVERMERK 
Nr. Komm.dok.: D020709/02: linguistic correction 
Betr.: BESCHLUSS DER KOMMISSION vom XXX über Sicherheitsanforderungen, 

denen europäische Normen für bestimmte Sitze und Stühle für Kinder gemäß der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates genügen 
müssen (Text von Bedeutung für den EWR) 

 der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Herr Uwe CORSEPIUS 

Der Betreff auf dem Deckblatt muss wie folgt lauten: 

BESCHLUSS DER KOMMISSION vom XXX über Sicherheitsanforderungen, denen europäische 
Normen für bestimmte Sitze und Stühle für Kinder gemäß der Richtlinie 2001/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates genügen müssen (Text von Bedeutung für den EWR) 
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